
 

                                     

                                              Anleitung zum Anerkennungsverfahren 

1. Allgemeines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Persönliche Daten eintragen. 

2. Studiengang im Dropdown-Menü auswählen: 

BSc. Psychologie 

MSc. Psychologie KLIPS 

MSc. Psychologie AGB 

3. Leistungen in das schwarz umrandete Feld eintragen. 

4. Credits, Noten und Laufende Nummern (Lfd. Nr.) eintragen (siehe 2. Laufende 

Nummer finden). Ohne die Angaben kann keine Anerkennung stattfinden. 

5. Bedeutung der Abkürzungen sind unter der 

Tabelle zu finden. 

 



 

 

2. Laufende Nummern finden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Den passenden Reiter zum jeweiligen Studiengang 

auswählen. 

7. Die Übersicht der Module und die lfd. Nummern sind im 

jeweiligen Reiter zu finden. Laufende Nummern sind nicht 

die Prüfungsnummern (Prüf. Nr.). Lfd. Nummer im Formular 

eintragen. Nur dann generiert sich der Name des Moduls. 



 

3. Leistungen eintragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Leistungen, die fachfremd sind und zum E-Bereich zugeordnet 

werden können, gehören zu den lfd. Nr. 23-29 

11. Leistungen, die keinem der Module des Studienverlaufsplans 

zugeordnet werden können, gehören zu den lfd. Nr. 997-999. Diese 

Nummern können im jeweiligen passenden Reiter überschrieben werden. 

8. Besteht Unsicherheit, für welches Modul die erbrachte 

Leistung anerkannt werden kann, sind Mehrfachnennungen 

möglich. Bitte dabei immer möglichst chronologisch vorgehen. 

9. Wenn mehrere Prüfungen für nur ein Modul anerkannt 

werden sollen, kann es im Antrag angegeben werden. Bitte 

auch möglichst die Chronologie beachten. 



 

4. Abschließende Schritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Es ist auszuwählen, ob ein Einstufungsbescheid 

benötigt wird. Bereits eingeschriebene 

Studierende müssen nein anklicken. 

13. Prüfungsausschuss prüft den Antrag. 

Mögliche Ablehnungsgründe sind unter 3) zu 

finden. Darunter befinden sich ausführlichere 

Begründungen. 


